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I. Untersuchungsauftrag und Grundkonzept der Evaluierung 

Der Endbericht zur Aktualisierung der Halbzeitbewertung des EPPD Ziel 3 
steht im Spannungsfeld der Veränderungen, die sich im Rahmen der Ar-
beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sowohl in Deutschland als auch auf 
europäischer Ebene in den letzten Jahren ergeben haben. Auf EU-Ebene 
hat sich die gemeinsame Beschäftigungsstrategie weiter entwickelt. Anhal-
tend hohe Arbeitslosenquoten in zahlreichen EU-Ländern – wie auch in 
Deutschland – sind nicht nur Ausdruck von Hemmnissen am Arbeitsmarkt, 
sondern eben auch die Kehrseite einer anhaltenden Wachstumsschwäche. 
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Die neuen Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung beruhen daher auch 
auf der Erkenntnis, dass eine Koordination von angebots- und nachfragesei-
tigen Maßnahmen erforderlich ist, um die Herausforderungen zu meistern, 
denen sich eine Beschäftigungspolitik auf europäischer Ebene gegenüber-
sieht. Die unter anderem als Reaktion auf den Kok-Bericht neu ausgerichte-
te Lissabon-Strategie als übergeordnete strategische Orientierung sieht 
neben makro- und mikroökonomischen Politikmaßnahmen zur Verbesse-
rung der Wachstumspotentiale beschäftigungspolitische Maßnahmen als 
einen Schwerpunkt europäischer Wirtschaftspolitik. 

Auf der nationalen Ebene haben die Hartz-Reformen das Koordinatensys-
tem der Arbeitsmarktpolitik neu festgelegt. Die Neuorientierung hatte un-
mittelbar Auswirkungen auf die Ausgestaltung und Schwerpunkte der ESF-
Förderung auf Bundes- und Länderebene. Dies war zwangsläufig der Fall, 
da auf beiden Ebenen die ESF-Förderung in vielen Fällen unmittelbar an 
die nationale Förderung durch den Bund anknüpft. Somit stellt sich die 
Frage nach dem Mehrwert der ESF-Förderung und seiner künftigen Rolle 
im Rahmen der nationalen Förderung in einer neuen Form. 

Das „Guidance Paper on ESF final evaluation“ vom 28. April 2004 steckt 
den inhaltlichen Rahmen für den vorliegenden Bericht ab. Aufbauend auf 
diesen Vorgaben liegen die Schwerpunkte der Aktualisierung der Halbzeit-
bewertung zum einen in der Untersuchung des Impulses und Beitrags, den 
die nationale Arbeitsmarktpolitik durch den ESF erhält. Dabei werden 
insbesondere die beiden folgenden Fragen untersucht: Leistet der ESF ei-
nen eigenständigen und originären Beitrag zur Arbeitsmarktförderung in 
Deutschland? Wo liegen die Schwerpunkte des ESF sowohl in der Bundes- 
wie auch der Länderförderung in Abgrenzung zur nationalen Arbeits-
marktpolitik?  

Zum anderen liegt der Fokus der Analyse auf der Wirksamkeit der Förde-
rung. Der Frage also, wie viele der Geförderten von den ESF-Geldern profi-
tieren konnten. Insbesondere wurde aber auch ermittelt, wie viele der Ge-
förderten in Folge der ESF-Förderung zusätzlich in den ersten Arbeitsmarkt 
integriert werden konnten. Diese Frage ist im Sinne der modernen Evalua-
tionsforschung von zentraler Bedeutung; nicht zuletzt, weil die Wirksamkeit 
aktiver Arbeitsmarktförderung in letzter Zeit teilweise in Frage gestellt 
wurde. Der vorliegende Bericht fragt daher an zentraler Stelle, welchen 
kausalen Effekt die Arbeitsmarktförderung auf die Geförderten hat, welche 
Art der Förderung wirksamer ist und welche Maßnahmen ergriffen werden 
können, um die Qualität der Förderung zu verbessern. Gleichzeitig bleibt 
jedoch auch die längerfristige Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit durch 
die Förderung der Humanressourcen im Blickfeld der Untersuchung. 
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Das Untersuchungsfeld umfasst formal die Förderung durch den Bund und 
die Länder im Rahmen des Einheitlichen Programmplanungsdokuments 
Ziel 3 (EPPD Ziel 3) sowie die ESF-Interventionen des Bundes im Rahmen 
des Operationellen Programms des Bundes Ziel 1 (OP des Bundes Ziel 1). 
Als ESF-Dachevaluierung für Deutschland hat die Evaluierung von EPPD 
Ziel 3 und OP des Bundes Ziel 1 auch das gesamte Förderfeld in den Blick 
zu nehmen, das sich mit der Evaluierung des Gemeinschaftlichen Förder-
konzepts (GFK-Evaluierung) als Dachevaluierung für die Ziel 1-Förder-
länder überschneidet (Schaubild KF.1). 

Schaubild KF.1 

ESF-Dachevaluierung: Förderfeld 

Die vorliegende Kurzfassung fasst die Ergebnisse der Evaluation für das 
untersuchte Förderfeld mit Schwerpunkt auf das EPPD Ziel 3 in Hinblick 
auf die im „Guidance Paper on ESF Final Evaluation“ aufgeworfenen Fra-
gen zusammen. Dabei werden zunächst in Teil II die Fragen zum Gesamt-
programm beantwortet. In Teil III werden die Ergebnisse zur Wirksamkeit 
und zur Rolle der Förderung für die im Rahmen des fokussierten Ansatzes 
untersuchten Förderbereiche diskutiert. Teil IV beinhaltet die Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen. 
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II. Ergebnisse auf Programmebene 

A. Rückblick auf die Halbzeitbewertung:  Empfehlungen, Umsetzung und erzielte Verbesse-

rungen 

Übersicht KF.1 zeigt im Überblick die Empfehlungen aus der Halbzeitbe-
wertung, sowie deren Umsetzung und die Einschätzungen zu der Frage, ob 
die erwünschten Ergebnisse erzielt wurden. Die Empfehlungen der Evalua-
tion zur Gesamtstrategie entsprachen im Großen und Ganzen auch den 
nach der Halbzeitbewertung zu beobachtenden Entwicklungen. Ein Groß-
teil der Entwicklungen war letztlich durch den bestehenden Problemdruck 
und den engen Handlungsrahmen der Akteure mit bedingt. Die Frage nach 
der geeigneten Finanzgrundlage für die ESF-Förderung auf nationaler Ebe-
ne konnte noch nicht befriedigend gelöst werden.  

Hinsichtlich der Förderinstrumente wurden in der Halbzeitbewertung ver-
schiedene Vorschläge unterbreitet, wobei für einen Teil der Vorschläge die 
Umsetzung noch nicht überprüft werden konnte. Grund ist, dass sich die 
zweite Runde der Teilnehmerbefragungen auf Teilnehmenden der Jahre 
2002 und 2003, also dem Zeitpunkt vor dem Endbericht zur Halbzeitbewer-
tung, konzentriert. Die Vorschläge zur Wirkungsverbesserung der Förde-
rung werden daher in diesem Bericht noch einmal aufgegriffen und vor dem 
Hintergrund der Erkenntnisse unserer zweiten Befragungswelle weiterent-
wickelt. 

Bei den Durchführungs-, Verwaltungs- und Begleitsystemen wurden teil-
weise Fortschritte in Hinblick auf die von der Evaluierung empfohlene 
Richtung erzielt. Es besteht aber auch für die kommende Förderperiode 
noch ein weiterer Verbesserungsbedarf in die angezeigten Richtungen. 

B. Ergebnisse der Untersuchung der Bundes- und Länderförderung  

In der Aktualisierung der Halbzeitbewertung soll das finanzielle Profil des 
ESF im Verhältnis zu den jeweiligen nationalen Politiken ermittelt werden. 
Dafür wurden zwei Abgrenzungen von Arbeitsmarktpolitik zu Grunde ge-
legt: Im engeren Sinne werden unter Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene 
die im Kontext des Eingliederungstitels und auf der Ebene der Bundeslän-
der die unmittelbar in den zuständigen Ressorts verausgabten Landesmittel 
verstanden. Im weiteren Sinne wurden in die Erfassung aber auch jene Pro-
gramme des Bundes und der Länder einbezogen, die zwar nicht in den o. g. 
Bereichen etatisiert sind, gleichwohl aber inhaltlich in das Förderspektrum 
der ESF-Interventionen fallen.  
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Übersicht KF.1 
Synopse zu Umsetzung der Empfehlungen und Ergebnissen der Halbzeitbewertung 
Empfehlung Umsetzung der Empfehlung Gewünschte Ergebnisse erzielt? 

Empfehlungen zur Gesamtstrategie 
Stärkung der Säulen „Steigerung 
der Arbeitsplatzqualität und –
produktivität und „Sozialer 
Zusammenhalt und soziale 
Eingrenzung“ 

Ja Ja 

Beibehaltung der Grundanlage, 
erforderliche Umorientierung 

Ja  Ja 

Stärkung der Maßnahmen für 
Jugendliche 

Ja Ja 

Mögliche Kofinanzierung von 
SGB III-Instrumenten 

Nein Ja, aber in anderer Form als 
vorgeschlagen: Problem der 
fehlenden Förderlücken wurde 
durch die Übertragung von 
Bundesmitteln auf die Länder 
gelöst. 

Neue Finanzgrundlage für das 
ESF-BA-Programm (Vorschlag 
aus der ESF-BA-Evaluierung) 

Nein; sollte für die nächste 
Förderperiode in Angriff ge-
nommen werden 

Nein 

Stärkung der Politikbereiche B, 
C und D; Aufrechterhaltung der 
Möglichkeit, in A tätig zu bleiben 

Ja Ja, aber:  
durch die Hartz-Reformen 
wurden für die Länder die 
Möglichkeiten der Bundeskofi-
nanzierung in Politikbereich A 
stark eingeschränkt. 

Förderinstrumente 
Private Kofinanzierung: wichti-
ges Standbein des ESF, aber 
Grenzen der Kofinanzierung 

Ja Ja 

Fokussierung der Förderung in 
Politikbereich D; qualitative 
Verbesserung 

Bislang keine gesicherten Er-
kenntnisse. 

Eher noch nicht. 

Förderung der Weiterbildung 
von BA-Mitarbeitern aus dem 
ESF. 

Nein Nein 

Stärkere Konzentration der 
Querschnittsziele (auf Chancen-
gleichheit, Gender Mainstrea-
ming und lokale Entwicklung) 

Konzentration sollte als Zielset-
zung für die kommende Förder-
periode wieder aufgenommen 
werden. 

Mit Einschränkungen. 

Stärkung der sozialen Entwick-
lung. 

Ja Ja 

BMBF-Programme aufrechter-
halten und weiter entwickeln. 

Ja Die praktizierte Fokussierung 
war erfolgreich 

Durchführungs-, Verwaltungs- und Begleitsysteme 
Stärkung der Kosten- und Quali-
tätskontrolle 

Teilweise und in den Ländern 
unterschiedlich 

Sicherlich zum Teil – obwohl 
Auswirkungen einer verstärkten 
Qualitätskontrolle auf Projekt-
ebene auf Programmebene 
schwer nachweisbar sind. 

Zertifizierung von Projektträgern Nein Nein 
Verwaltungsaufwand für Träger 
verringern 

Umsetzung v.a. in der nächsten 
Förderperiode möglich. 

Das erarbeitete Handbuch zum 
Stammblattverfahren erleichtert 
vor allem neuen Umsetzungsstel-
len seine Anwendung. 

Stammblattverfahren: Flächen-
deckende Durchsetzung und 
Erhöhung der Datenqualität 

Ja Zum Update der Halbzeitbewer-
tung wurde eine hinreichende 
Datenqualität erreicht 
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Fasst man die Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik im weiteren Sinne zusam-
men, so werden von Bund und Ländern in diesem Politikfeld knapp 
20 Mrd. € pro Jahr bereitgestellt. Davon entfallen auf den Bund etwa 
19 Mrd. € und auf die Länder etwa 500 Mio. € (bezogen auf das Jahr 
2003). Legt man demgegenüber der Analyse nur die Ausgaben der jeweili-
gen Ressorts zu Grunde, so reduzieren sich natürlich die Gesamtausgaben 
von Bund und Ländern in doch beachtlichem Maße. Zusammen geben die 
für Arbeitsmarktpolitik verantwortlichen Ressorts etwa 14,5 Mrd. € an 
Bundes- und Landesmitteln für aktive Arbeitsmarktpolitik aus. In diesem 
Betrag spiegeln sich auf der einen Seite die Ausgaben des Bundes im Rah-
men des Eingliederungstitels wider. Dieser umfasst pro Jahr etwa 
14 Mrd. €.1 Betrachtet man auf der anderen Seite die Landesmittel der je-
weiligen Länderressorts, in denen die aktive Arbeitsmarktpolitik verantwor-
tet wird, so ergibt sich eine Größenordnung von etwa 300 Mio. €. 

Beide Betrachtungsebenen weisen den Bund in Deutschland als den ent-
scheidenden Akteur im Bereich der Arbeitsmarktpolitik aus. Zugleich wird 
in dem Größenverhältnis zwischen Bund und Ländern aber auch deutlich, 
dass die Bedeutung des ESF in der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland 
durchaus differenziert zu bewerten ist. Legt man als Maßstab die etwa 
20 Mrd. € zu Grunde, die sich als Summe aus den Bundes- und Landesmit-
teln im Bereich des Förderspektrums des ESF ergeben, so kommt dem ESF 
ein rein rechnerischer Anteil von gerade 3 % zu. Dieser Anteilswert steigt 
auch nur marginal um 1 %, wenn man die ESF-Ausgaben ins Verhältnis zu 
den Ausgaben der zuständigen Ressorts für aktive Arbeitsmarktpolitik 
setzt. 

Eine wesentlich differenziertere Sichtweise auf die Rolle des ESF ergibt sich 
jedoch, wenn man die beiden hier untersuchten Akteure Bund und Länder 
getrennt voneinander betrachtet: Für den Bund allein ergibt sich – die weite 
Definition zu Grunde gelegt – dann nur noch ein Anteil des ESF von unter 
2 %. Das Verhältnis der ESF-Mittel der Länder zu den von den jeweils für 
Arbeitsmarktpolitik zuständigen Ressorts verantworteten Mitteln der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik in Höhe von ca. 300 Mio. € beträgt in etwa 60 %. 
Noch deutlicher werden die Relationen, wenn man die ESF-Mittel der Län-
der lediglich den Landesmitteln der verantwortlichen Ressorts gegenüber-
stellt. Unter diesem Blickwinkel ermöglicht der ESF den Ländern fast eine 
Verdopplung ihrer finanziellen Möglichkeiten, eine eigenständige Landes-
arbeitsmarktpolitik gestalten zu können. 

                                                           
1 Im Eingliederungstitel sind Überbrückungsgeld und Kurzarbeitergeld nicht enthalten. Bei 

der Einbeziehung dieser beiden Posten würde sich für die Bundesförderung eine entsprechend 
höhere Summe ergeben. 
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C. ESF-Förderung in den Politikbereichen 

Die Darstellung von Ressourceneinsatz und Umsetzung auf Ebene des Ge-
samtprogramms ermöglicht es, ein Bild über das Ausmaß und die Struktur 
der realisierten ESF-Förderung in den ersten fünf Jahren der laufenden 
Förderperiode im EPPD-Ziel-3-Gebiet auf der Politikbereichs- und Maß-
nahmeebene zu bekommen. Bei den Indikatoren, die als sog. gemeinsames 
Minimum („common minimum“) bezeichnet werden, handelt es sich um 
physische und finanzielle Größen, die in den „Leitlinien für die Begleit- und 
Bewertungssysteme der Interventionen des ESF für den Zeitraum 2000-
2006“ dargelegt sind (Anzahl der Projekte und ESF-Teilnehmende, ziel-
gruppenspezifische Verteilung der Maßnahmeteilnehmer und verausgabte 
ESF-Mittel).  

Mit rund 2,5 Mrd. € an ESF-Mitteln und einer Gesamtfördersumme von 7 
Mrd. € wurden einschließlich Bagatellfällen 1,8 Mill. ESF-Teilnehmende 
neben der Individualförderung – etwa im Rahmen des ESF-BA-Programms 
- in jährlich mehr als 10 Tsd. neu bewilligten Projekten gefördert. Mit einem 
Anteil von einem Drittel aller ESF-Teilnehmenden und knapp der Hälfte 
der ESF-Mittelverausgabung hatte Politikbereich A in den ersten fünf 
Förderjahren die mit Abstand größte Bedeutung. Hierin kommt die beson-
dere Präferenz des ESF für aktive und präventive Maßnahmen der Ar-
beitsmarktpolitik und speziell zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
zum Ausdruck. Mit fast einem Fünftel der ESF-Mittel in Politikbereich B 
und einem Zehntel in Politikbereich E – bei je etwas niedrigeren Anteilen 
an den ESF-Maßnahmeteilnehmern – wird zudem den Zielen „Gesellschaft 
ohne Ausgrenzung“ und „Chancengleichheit von Frauen und Männern“ 
Rechnung getragen.  

Auf die berufliche und allgemeine Bildung sowie lebenslanges Lernen (Po-
litikbereich C, Maßnahme 6) vereinigte sich in den ersten fünf Förderjah-
ren immerhin mehr als ein Fünftel der Teilnehmenden. Ein zunehmend 
stärkerer Fokus lag dabei auf schulischen und berufsvorbereitenden Maß-
nahmen sowie im Bereich der Erstausbildung. Allerdings waren die Maß-
nahmen finanziell vergleichsweise weniger gut ausgestattet, denn auf Maß-
nahme 6 entfielen nur etwa 8% der ESF-Mittel. Mit einem Anteil von je 
13% an den ESF-Teilnehmenden und ESF-Mitteln blieb auch Politikbe-
reich D bislang hinter den Erwartungen zurück.  

Der Anteil der verschiedenen Zielgruppen an den ESF-Teilnehmenden wich 
zum Teil deutlich von dem an den Arbeitslosen insgesamt ab. Während 
mehr etwa die Hälfte der ESF-Maßnahmeteilnehmer Jugendliche waren, lag 
deren Anteil an den Arbeitslosen bei nur etwas mehr als einem Zehntel. 
Die Langzeitarbeitslosen wiederum waren unterrepräsentiert, da ihr Anteil 
an den Arbeitslosen etwa dreimal so hoch wie der an den ESF-
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Teilnehmenden ist. Der Frauenanteil an den Maßnahmeeintritten entsprach 
über die Förderperiode hinweg dagegen in etwa dem Anteil an den Arbeits-
losen.2 Diese Relationen stehen im Einklang mit den von der EU vorgege-
benen Förderzielen des ESF.  

III. Ergebnisse der Wirkungsanalyse in den ausgewählten Förderbereichen 

A. Ausgewählte Bereiche der Förderung 

Für die vertiefte Analyse („focused approach“) hat die Evaluierung einen 
breiten Ansatz vorgeschlagen, der sich einerseits – in Hinblick auf die im 
Mittelpunkt stehende Wirkungsanalyse – gezielt an teilnehmerbezogenen 
Förderinstrumenten des ESF orientiert. Eine Eingrenzung auf bestimmte 
Politikfelder wird jedoch a priori nicht vorgenommen. Die vertieft unter-
suchten Instrumententypen decken gemessen an den Teilnehmenden 77,4 
% und in Hinblick auf die ESF-Kosten 82 % aller teilnehmerbezogenen 
Förderinstrumente ab (Tabelle KF.1). Darüber hinaus wurden als systemi-
sche Fördermaßnahmen innovative Förderprojekte sowie die Querschnitts-
ziele des ESF (hier: Gender Mainstreaming und die „lokale Entwicklung“) 
untersucht. 

Tabelle KF.1  
Verteilung der ESF-Kosten und Teilnehmenden der Jahre 2002 und 2003 auf die Instrumen-
tentypen des Stammblattverfahrens. 

 Anteile in % 

 ESF-Kosten Teilnehmende 

Vertiefte Analyse   
Weiterbildung von Arbeitslosen 42,7 25,3 
Berufsorientierende Maßnahmen 7,8 7,2 
Weiterbildung in geförderter Beschäftigung 20,9 28,4 
Weiterbildung von Beschäftigten 6,7 12,2 
Existenzgründerförderung 3,8 4,3 

Andere Förderinstrumente (nicht Gegenstand 
der Befragung) 18,0 22,6 
Gesamt 100,0 100,0 

Eigene Berechnungen auf Basis der Projektstammblätter der Bundesländer im Ziel 
3-Fördergebiet. 

                                                           
2 Bei der Interpretation dieser Anteile ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Teilneh-

menden um Stromgrößen und den Arbeitslosen um Bestandszahlen handelt. Eine Gegenüber-
stellung der Arbeitslosenanteile mit den Teilnehmerbeständen zu einem Stichzeitpunkt könnte 
gegebenenfalls zu anderen Ergebnissen führen. 



Aktualisierung der Halbzeitbewertung EPPD Ziel 3 – Kurzfassung ix 

B. Direkte und indirekte Wirkungen der Förderung 

Die Wirkungen der Maßnahmen werden in Hinblick auf die verfolgten Ziel-
setzungen bewertet. Quantitative Zielvorgaben existieren lediglich in Hin-
blick auf die geplanten Fördermittel und die erwarteten Teilnehmereintrit-
te. Darauf setzen dann in einem nächsten Schritt die Überlegungen zu Wir-
kungen der Förderung auf.  Zunächst werden Ziele, direkte Wirkungen und 
mögliche indirekte Effekten auf ESF-Systeme diskutiert. Darüber hinaus 
werden unbeabsichtigte Effekte und die Rolle der Implementation der För-
derinstrumente für die Förderwirkungen untersucht.  

1. Weiterbildung von Arbeitslosen 

Der ESF unterstützt mit dem Förderinstrument „Weiterbildung von Ar-
beitslosen“ schwerpunktmäßig Maßnahmen in den Politikbereichen A 
(Maßnahme 1 und 2) und E (Maßnahme 10). Demnach werden in erster 
Linie Maßnahmen gefördert, die eine Wiedereingliederung von Arbeitslo-
sen in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen sollen. Im Sinne der Erhöhung 
der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte wird durch ein verbessertes Wei-
terbildungsangebot der Zielsetzung Rechnung getragen, mehr Menschen in 
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Insbesondere geschieht dies durch 
die Förderung des Zugangs von Jugendlichen und Frauen zur Weiterbil-
dung.  

Um den effektiven Maßnahmeeffekt und damit die Wirksamkeit der ESF-
Maßnahmen einschätzen zu können, müssen die Nettoeffekte betrachtet 
werden. Aus den Vergleichgruppenuntersuchungen der ESF-Förderung von 
Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitslose im Rahmen der Länderförde-
rung ergeben sich positive Effekte hinsichtlich der Chancen der Geförder-
ten, eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Dies gilt insbe-
sondere für Teilnehmende an Anpassungs- und Umschulungsmaßnahmen. 
Die Weiterbildungsmaßnahmen erhöhten demnach für den einzelnen Teil-
nehmenden die Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsplatz zu finden. Die Un-
tersuchungen zur Wirksamkeit der Bundesförderung im Rahmen des ESF-
BA-Programms sind noch nicht abgeschlossen. Erste Ergebnisse weisen 
jedoch darauf hin, dass die ESF-geförderten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer fast exakt gleiche Beschäftigungswahrscheinlichkeiten aufweisen 
wie Teilnehmende an der Regelförderung ohne ESF-Ergänzung. Eine Dif-
ferenzierung der Teilnehmenden nach Förderart oder Regionen hat in der 
Untersuchung bislang nicht stattgefunden. Sie könnte, wie auch eine zusätz-
liche Bereinigung der individuellen Erwerbsverläufe, weitere Unterschiede 
zu Tage fördern.  
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Unbeabsichtigte Wirkungen in Gestalt negativer Nebeneffekte der Weiter-
bildungsmaßnahmen für Arbeitslose, etwa in Form einer Fehlqualifizierung 
der Geförderten, können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Dar-
über hinaus sollte nicht übersehen werden, dass alleine die Konstatierung 
eines positiven Maßnahmeeffekts noch keinen Rückschluss auf die Effizienz 
der Fördermaßnahme zulässt, die grundsätzlich mit Kosten verbunden ist. 
Die Frage, inwieweit der Maßnahmeeffekt die hierfür verwendeten Mittel 
tatsächlich rechtfertigt, lässt sich somit ebenso wenig eindeutig beantworten 
wie jene, ob es nicht ggf. noch andere Förderinstrumente gibt, in denen die 
Mittel noch effektiver eingesetzt werden könnten.  

Hinsichtlich der Implementierung der Förderung spielt sowohl auf der Bun-
des- als auch der Länderebene aufgrund der angespannten Lage der öffent-
lichen Haushalte die Kofinanzierungsproblematik eine wichtige Rolle. Die 
Neuausrichtung der aktiven Arbeitmarktpolitik des Bundes und deren Um-
setzung durch die BA hatte auf Bundesebene einen Einbruch der ergänzen-
den ESF-Förderung zur Folge. Es kam zu einem kräftigen Rückgang des 
Fördervolumens und einer Gewichtsverlagerung in der Förderstruktur. 
Auch die Länder hatten infolge der „Hartz-Gesetze“ das Problem, dass sie 
nicht mehr wie zuvor in bestehende Lücken der gesetzlichen Arbeitsförde-
rung stoßen konnten. Insbesondere fiel infolge der Einführung des SGB II 
das Klientel der Sozialhilfebezieher weg. Dies macht es erforderlich, auch 
die künftige Länderförderung künftig grundlegend neu auszurichten.  

2. Berufsorientierung und Berufsvorbereitung 

Durch die präventive Ausrichtung des Politikbereichs A der ESF-
Förderung soll in Maßnahme 1 Jugendarbeitslosigkeit durch Angebote zur 
Förderung nicht berufsreifer Jugendlicher, zur Aufnahme einer betriebli-
chen oder außerbetrieblichen Ausbildung, zur ergänzenden Qualifikation 
von Lehrlingen im Rahmen einer Ausbildung, zur Verbindung von Arbeit 
und Lernen sowie zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit an der 2. Schwelle 
verhindert werden. Für diesen Bereich sollen in der Förderperiode 2000-
2006 1.897 Mio. € als Gesamtmittel (18% der Gesamtaufwendungen) – 
darunter 755 Mio. € ESF-Mittel (16% der ESF-Mittel) – eingesetzt wer-
den.  

Die formulierten Zielsetzungen der Berufsorientierung und Berufsvorberei-
tung in den einzelnen Bundesländern sind teilweise nicht homogen, stellen 
jedoch als gemeinsames Hauptziel der Maßnahmen die Hinführung zu bzw. 
Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung in den Vordergrund. Daneben 
wird insbesondere auch der Erwerb eines (höherwertigen) allgemein bil-
denden Schulabschlusses, der Erwerb zusätzlicher Ausbildungsinhalte, der 
Erwerb berufspraktischer Kompetenzen, die Herstellung von Ausbildungs-
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fähigkeit und -bereitschaft sowie die Ausbildung und Festigung der Persön-
lichkeit der Jugendlichen angestrebt. 

Die Nettoeffekte bezüglich der Wirksamkeit der Förderung auf das zentrale 
Ziel der Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung zeigen, dass die ESF-
geförderte Weiterbildung die Wahrscheinlichkeit, im Ziel 3-Gebiet einen 
Ausbildungsplatz zu finden, bei den Jugendlichen nicht signifikant erhöht 
hat. Dennoch ist denkbar, dass es signifikant positive Maßnahmeeffekte 
gibt, die durch das Matching nicht erfasst wurden. Die Ergebnisse weisen 
auf deutliche Unterschiede zwischen der ESF- Gruppe und der Vergleichs-
gruppe hin, so dass die Heterogenität zwischen Teilnehmer- und Ver-
gleichsgruppe durch das Matching unter Umständen nicht hinreichend kon-
trolliert werden konnte. Die deskriptiven Analysen zu diesem Instrumen-
tentyp haben gezeigt, dass in den untersuchten Maßnahmen eine Personen-
gruppe unter den Jugendlichen erreicht worden ist, die ohne unterstützende 
Hilfen nur schwerlich einen Weg in das Erwerbsleben gefunden hätte. Bei-
nahe der Hälfte der Teilnehmenden (46 %) gelang im Anschluss an die 
Maßnahme die Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung. Auch konnten 
die Teilnehmenden, sofern dies in den Maßnahmen vorgesehen war, zu 
beinahe drei Vierteln die zur Ausbildungsaufnahme erforderliche (formelle) 
Ausbildungsfähigkeit erreichen. Generell bestätigen die Ergebnisse die 
auch in anderen Untersuchungen beobachteten Schwierigkeiten, durch die 
Förderung den Zugang zu einem Ausbildungsplatz zu erleichtern.  

Auf unbeabsichtigte Wirkungen in Maßnahmen der Berufsvorbereitung 
und Berufsorientierung konnten im Verlauf der Untersuchungen keine 
Hinweise gefunden werden.  

3. Qualifizierung von geförderten Beschäftigten 

Im Förderzeitraum 2000-2006 sind für die Qualifizierung in geförderter 
Beschäftigung 2.243 Mio. €  vorgesehen (21 % der Gesamtaufwendungen), 
darunter 998 Mio. € aus ESF-Mitteln (21 % der ESF-Mittel). Es sollten 
insgesamt 175.000 Personen qualifiziert werden (Bundesmaßnahmen 
110.000 Personen, Landesmaßnahmen 65.000 Personen). Diese Maßnahmen 
sollen den zuvor zumeist arbeitslosen Teilnehmenden berufsfachliche, fach-
übergreifende und/oder soziale Kompetenzen vermitteln, um die parallel 
ausgeübte öffentlich geförderte Beschäftigung besser ausführen zu können 
und/oder um die Integrationschancen in den ersten Arbeitsmarkt zu verbes-
sern. 

Qualifizierung in geförderter Beschäftigung als Bestandteil von Qualifikati-
on, Information und Beratung fördert ergänzend insbesondere Beschäftigte 
in öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen von Ar-
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beitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), traditionellen Strukturanpassungs-
maßnahmen (SAM) sowie im Kontext von nach dem Bundessozialhilfege-
setzes (BSHG) geförderten Beschäftigungsverhältnissen. Zielsetzung dieser 
Intervention ist die Integration von Personen mit individuell oder anderwei-
tig begründeten Vermittlungshemmnissen in den ersten Arbeitsmarkt. Ü-
bergreifendes Ziel dieser Interventionen ist dabei die Verhinderung von 
Langzeitarbeitslosigkeit bei Erwachsenen.  

Die direkten wie auch die indirekten Wirkungen der Maßnahmen müssen 
im Spannungsverhältnis der heterogenen Zielstellungen beurteilt werden. 
Insgesamt wurde durch Maßnahmen zur Qualifizierung von geförderten 
Beschäftigten die Zielgruppe – Personen mit Vermittlungshemmnissen in 
den ungeförderten Arbeitsmarkt – gut erreicht. Im Ergebnis der Maßnah-
men sind die Bruttointegrationseffekte gering. Dieser Befund ist unter an-
derem darauf zurückzuführen, dass die Integration von Personen mit Ver-
mittlungshemmnissen in den ersten Arbeitsmarkt häufig einen schwierigen 
und langfristigen Prozess darstellt. Auch die in den Maßnahmen zu leisten-
de öffentlich geförderte Beschäftigung wird sich durch die Qualifizierung 
wegen des oft fehlenden oder nur teilweise vorliegenden Maßnahmebezugs 
der Weiterbildung allenfalls in geringem Umfang verbessert haben. 

Daneben konnten durch die Maßnahmen indirekte Effekte induziert wer-
den, die dem Bereich der psychosozialen Stabilisierung und der langfristigen 
Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden zuzurechnen 
sind. Die Ergebnisse der Teilnehmendenbefragung zeigen hier insbesonde-
re, dass im Maßnahmekontext bei vielen Teilnehmenden die Motivation bei 
der Suche nach einer Arbeitsstelle temporär erhöht wurde. Gleichwohl sind 
auch unbeabsichtigte Wirkungen festzustellen, die dem Ziel dieses Maß-
nahmetyps entgegenwirken. So hat sich auch in dieser Untersuchung der 
Befund bestätigt, dass die Suchaktivitäten der Teilnehmenden sowohl kurz 
vor ihrer Maßnahme als auch während der geförderten Beschäftigung deut-
lich gesunken sind. Dieser Sachverhalt wirkt dem übergreifenden Ziel, einer 
Vermittlung auch dieser Personen in den ungeförderten Arbeitsmarkt ohne 
Zweifel entgegen.  

4. Weiterbildung von Beschäftigten 

Insgesamt wurden für die Förderperiode 2000 bis zum Jahr 2006 1.161 Mill. 
€ Gesamtmittel und 484 Mill. € oder 10 % aller ESF-Mittel für die Wei-
terbildungsmaßnahmen für Beschäftigte vorgesehen. Der Großteil der Mit-
tel entfällt auf die Förderung durch die Länder. Auf Bundesebene konzent-
riert sich die Weiterbildung von Beschäftigten auf das Programm Xenos. 
Die Zielsetzungen der Weiterbildungsmaßnahmen in den einzelnen Län-
dern sind sich durchaus sehr ähnlich. Meist ist die Förderung auf Mitarbei-
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ter von KMU konzentriert, wobei ältere Arbeitnehmer, Frauen und Ge-
ringqualifizierte eine Zielgruppe der Förderung bilden. Ein zweiter Schwer-
punkt der Förderung sind strategiebezogene Weiterbildungsangebote für 
Fach- und Führungskräfte, die Schlüsselqualifikationen für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen vermitteln sollen. 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der ESF-Förderung kommt die Evaluation zu 
einem signifikant positiven Ergebnis, was die Verminderung der Arbeitslo-
sigkeitswahrscheinlichkeit durch die Maßnahmen in der kurzen Frist be-
trifft. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde gleichfalls die Bedeutung der 
Art und Qualität der Maßnahmen deutlich. Die Behandlung relevanter 
Inhalte und eine gute Qualität der Maßnahmen haben großen Einfluss auf 
die Wirkung hinsichtlich der Einschätzung der Arbeitsplatzsicherheit einer-
seits, aber auch auf die Stärkung der beruflichen Stellung. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Weiterbildung einen kausal negativen Ef-
fekt auf Einkommenssteigerungen bei den Teilnehmehmenden ausübt, 
wenn sie substituierend als Motivations- und Belohnungsinstrument einge-
setzt wird. Dies entspricht im Rahmen der angestrebten Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ebenfalls den Zielsetzungen der 
Maßnahme.  

In Bezug auf die Zielgruppenerreichung zeigen die Ergebnisse der  Unter-
suchung aus der Halbzeitbewertung, dass diejenigen Zielgruppen der För-
derung, die nach den Programmdokumenten erreicht werden sollten, sogar 
eher in einem geringeren Umfang als bei nicht geförderten Weiterbil-
dungsmaßnahmen erreicht wurden. 

In welchem Ausmaß indirekte systemische Wirkungen durch die Förderung 
erzielt wurden, lässt sich aus der Perspektive der Evaluierung schwer beur-
teilen. Angesprochen für die Förderung waren neben den Unternehmen 
schwerpunktmäßig öffentliche und private Bildungseinrichtungen, die auch 
sonst mit der Berufsbildung von Erwachsenen befasst sind. Systemische 
Effekte könnten beispielsweise in der Einbindung von KMU und Weiterbil-
dungsträgern in vorher nicht bestehende dauerhafte Weiterbildungsnetz-
werke bestehen, die zur Weiterentwicklung einer festen Struktur der be-
trieblichen Weiterbildung beitragen. Dennoch bleibt es nach den Eindrü-
cken aus Expertengesprächen auf Länderebene schwierig, KMU zur Teil-
nahme an Weiterbildungsangeboten zu animieren. Unbeabsichtigte Wir-
kungen in Gestalt negativer Nebeneffekte der Weiterbildungsmaßnahmen 
sind bei der Weiterbildung von Beschäftigten eher nicht zu befürchten. Da-
für besteht die Möglichkeit von Mitnahmeeffekten, deren Quantifizierung 
schwer möglich ist.  

Der Implementation der Förderung kommt für die Wirksamkeit und Ziel-
erreichung der Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte eine zentrale 
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Bedeutung zu. Die Kofinanzierungsquelle für die Weiterbildungsmaßnah-
men sind private Mittel, entweder in Form von Gehaltsfortzahlungen wäh-
rend der Weiterbildung oder eines eigenen finanziellen Beitrags der Unter-
nehmen zur Weiterbildung selbst. Diese Konstruktion vermeidet die im 
Rahmen des ESF in Deutschland allgegenwärtige Frage nach staatlicher 
Kofinanzierung, führt aber zu einem potenziellen und permanenten Ziel-
konflikt zwischen den Zielen der ESF-Förderung und den durch die länger-
fristige Ertragsmaximierung diktierten Interessen der Unternehmen: Je 
größer der Eigenbeitrag der Unternehmen zur Förderung ist, desto weitge-
hender ist sichergestellt, dass nicht an den betrieblichen Bedarfen vorbei 
gefördert wird. Gleichzeitig steigt mit der unternehmerischen Eigenbeteili-
gung die Gefahr von Mitnahmeeffekten und einer Förderung, die nicht den 
Zielen des ESF entspricht. Zumindest soweit es nicht um eine reine Erhö-
hung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch die Qualifikation der Mit-
arbeiter geht. Ein höherer Eigenbeitrag der ESF-Förderung kann anderer-
seits eine größere Steuerungswirkung in Richtung auf die Ziele bedeuten. Je 
mehr der ESF versucht, seine Zielsetzungen in den Mittelpunkt zu stellen, 
desto unattraktiver wird aber die Förderung aus Sicht der Unternehmen. 
Dies gilt zumindest, so weit diese Ziele – wie das vielfach der Fall ist – nicht 
mit den unternehmerischen Zielen zusammenfallen.  

5. Gründungsförderung 

Insgesamt wurden für die Förderperiode 2000 bis zum Jahr 2006 im 
Schwerpunkt D 366 Mio. € für Maßnahme 9 (Anpassungsfähigkeit und 
Unternehmergeist) vorgesehen. Mit 220 Mio. € entfallen 60 % der ur-
sprünglich geplanten Mittel auf den Bund, während im Rahmen der Län-
derförderung 146 Mio. € (40 % der geplanten Mittel) verausgabt werden 
sollten.3 Generell werden neben finanziellen Unterstützungen, die nicht 
Gegenstand der ESF-Förderung sind, vor allem Coachings und Existenz-
gründerseminare gefördert. Darüber hinaus werden aber auch finanzielle 
Zuschüsse gewährt. Speziell auf die Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit 
ist die Förderung nicht in allen Ländern ausgerichtet. Auf Bundesebene 
besteht die Förderung von Existenzgründungen mit ESF-Mitteln seit 2000 
im ESF-BA-Programm. Seit diesem Zeitpunkt konnten Bezieher von Über-
brückungsgeld nach SGB III zusätzlich an einem Seminar zur Vorbereitung 
einer Existenzgründung und nach einer Gründung an einem Coaching teil-
nehmen.  

                                                           
3 Zu berücksichtigen ist, dass auch in Maßnahme 10 Mittel für die Förderung von Gründe-

rinnen verwendet werden. 
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Die Zielsetzungen des Bundes und der Länder sind bei dieser Maßnahme 
ähnlich. Letztlich zielen die Fördermaßnahmen in der Regel darauf ab, vor 
der Gründung Informationen bereitzustellen, um die Gründungsentschei-
dung vorzubereiten, aber auch um vor nicht geeigneten Gründungsvorha-
ben abzuschrecken. Die Maßnahmen in Anschluss an die Gründung haben 
vor allem die Stabilisierung des neu gegründeten Unternehmens zum Ziel, 
was sich dann aber auch auf die weitere Unternehmensentwicklung auswir-
ken kann. 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der ESF-Förderung kann auf die Ergebnisse 
der Vergleichsgruppenuntersuchungen im Rahmen des ESF-BA-
Programms für die Bundesförderung und auf eigene Untersuchungen zur 
Länderförderung zurückgegriffen werden. Die vorliegende Vergleichsgrup-
penanalyse konnte positive Effekte der Länderförderung auf die Beschäfti-
gung und den Umsatz pro Beschäftigtem nicht nachweisen. Ebenso ermit-
telte die Begleitforschung des IAB zum ESF-BA-Programm keine signifi-
kanten Nettoeffekte der ergänzenden ESF-Gründerförderung (in Kombina-
tion mit Überbrückungsgeld) im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit, in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nicht mehr selbständig zu sein.  

Die systemischen Wirkungen der Existenzgründerförderung werden auf-
grund des sehr ausgebauten Förderfelds im Gesamtkontext der Angebote 
zur Existenzgründerförderung eher gering gewesen sein. Immerhin wurde 
aber mit dem ESF der Einsatz neuer, moderner Kommunikationskanäle, 
sowie Hotlines und Internetportale gefördert, von denen nicht sicher ist, ob 
sie auch ohne die ESF-Förderung entstanden wären. Somit dürfte die ESF-
Förderung dazu beigetragen haben, dass Gründernetzwerke vermehrt auch 
auf regionaler Ebene eingerichtet und ausgebaut wurden.  

Unbeabsichtigte Wirkungen in Gestalt negativer Nebeneffekte der Exis-
tenzgründungsförderung könnten prinzipiell darin bestehen, dass Geförder-
te dazu verführt werden, sich auf Wagnisse hinsichtlich der eigenen Selb-
ständigkeit einzulassen, ohne die Voraussetzungen hierfür zu besitzen oder 
über den notwendigen Marktüberblick zu verfügen, der sie in den Stand 
versetzte die Erfolgschancen ihres Geschäftsmodells in der jeweiligen wirt-
schaftlichen Phase realistisch einzuschätzen. Nach den Erfahrungen mit den 
durchgeführten Projekten sind diese Bedenken jedoch eher nicht relevant, 
da die Maßnahmen teilweise auf solche Fragen gezielt abstellen und es zu 
ihrem Konzept gehört, potenzielle Gründer von ihrem Vorhaben abzubrin-
gen, wenn es nicht fundiert genug erscheint. Gleichfalls ist damit zu rech-
nen, dass die Förderung zur Verdrängung bereits bestehender Selbständig-
keit führen kann. Darüber hinaus besteht im Rahmen der ESF-
Gründungsförderung, die Möglichkeit von Mitnahmeeffekten oder von 
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Doppelförderung, deren Quantifizierung im Rahmen unseres Untersu-
chungsansatzes nicht möglich ist.  

Zwischen der Existenzgründerförderung der Länder und dem ESF-BA-
Programm besteht insofern ein genereller Unterschied in Hinblick auf die 
Implementation, als dieses das SGB III ergänzt und damit Individualförde-
rung betreibt. Mit der Bindung der ESF-Kofinanzierung des Bundes an die 
Regelungen dieses Gesetzes ist dessen Möglichkeit einer flexiblen Umset-
zung des Programms von der Ausgestaltung des Gesetzes durch die Bun-
despolitik abhängig. Das betrifft sowohl die Finanzierungsstrukturen (Bei-
tragsmittel), den Umfang der Mittelausstattung (im Eingliederungstitel) als 
auch die im Gesetz vorgesehene dezentrale Umsetzung. Im Unterschied 
hierzu sind die Bundesländer in ihrem Einsatz der ESF-Mittel flexibler, da 
ihre Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik nicht gesetzlich geregelt ist. 
Sie sind bei der Budgetierung nicht ausschließlich auf den kofinanzierenden 
Anschluss an die gesetzliche Förderung verwiesen. Sie können zurückgrei-
fen auf eigene Steuermittel, die allerdings bei weitem nicht das Volumen 
der SGB III-Mittel haben. Diese relative Gestaltungsfreiheit macht es umso 
dringender erforderlich, darauf zu achten, dass es zu keinen Überschnei-
dungen mit anderen Förderangeboten kommt. 

6. Querschnittsziele und innovative Maßnahmen 

Bei den untersuchten systemischen Effekten der Förderung ergibt sich aus 
unseren Untersuchungen eine überwiegend positive Einschätzung der Wir-
kungen. Hinsichtlich der Umsetzung des Querschnittsziels Chancengleich-
heit fällt die Bewertung der ESF-Förderung der mit seiner Förderung er-
reichten Querschnittsziele durchaus zwiespältig aus. Mit Bezug auf das Ziel 
der Chancengleichheit hat der ESF auf programmatischer Ebene ohne 
Zweifel dazu beigetragen, dass dieses Thema über die unmittelbare Förder-
ebene in der Arbeitsmarktpolitik fest verankert ist. Gleichzeitig ist die ex-
plizite Förderung von Frauen seit geraumer Zeit auch ein wesentlicher Be-
standteil unmittelbaren in der ESF-Förderung. Gleichwohl zeigen vertie-
fende Untersuchungen von Fördermaßnahmen, dass die Förderung auch zur 
Verfestigung traditioneller Beschäftigungsmuster von Frauen und Männern 
beiträgt. Gender Mainstreaming sollte daher bewusst auch als Aufgabe 
verstanden werden, nicht nur Frauen, sondern auch Männern aus geschlech-
tertypischen Berufswahlfallen heraus zu helfen.  

Hinsichtlich des Querschnittsziels lokaler Entwicklung weist das Monito-
ring insbesondere in den letzten Jahren eine deutliche Ausweitung der För-
derung aus. Auf Bundes- und Länderebene konnten zahlreiche Programme 
identifiziert werden, die speziell auf Zielgruppen in benachteiligten Räumen 
ausgerichtet sind. In den letzten Jahren wurden zunehmend lokale oder 
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auch regionalisierte Strukturen gebildet, in denen Problemlagen vor Ort mit 
den Möglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik aufgegriffen werden. 

Die Analyse der Ziel 3-Förderung hat gezeigt, dass ein großvolumiges Pro-
gramm wie das EPPD Ziel 3 in der Lage ist, Neuerungen und Innovationen 
sowohl auf der Ebene von Förderprogrammen als auch auf der Ebene der 
Projektdurchführung hervorzubringen. Dabei haben sich die in der Ziel 3-
Förderung angelegten Praxisinnovationen als ein deutlicher Vorteil gegen-
über anderen Wegen zur Generierung von Innovationen erwiesen. 

C. Unterstützung der nationalen Politik und Beitrag zur Europäischen  

Beschäftigungsstrategie  

Im Rahmen der Aktualisierung der Halbzeitbewertung sollen die Verknüp-
fungen zur nationalen Politik (also die Frage, wie der ESF die nationale 
Politik im jeweiligen Bereich ergänzt) bewertet werden. Der Beitrag zu 
diesen Politiken soll für die untersuchten Förderbereiche beurteilt werden. 
Dabei geht es insbesondere um den Beitrag zur Beschäftigungsstrategie und 
zum Nationalen beschäftigungspolitischen Aktionsplan (jeweils zum Zeit-
punkt der Programmierung und heute). 

Die Nationalen Aktionspläne, in deren Kontext der Beitrag des ESF zu 
bewerten ist, spiegeln die arbeitsmarktpolitischen Reformen der letzten 
Jahre wider. Zum Zeitpunkt der Programmierung der gegenwärtigen För-
derperiode war die Arbeitsmarktpolitik in Deutschland insbesondere durch 
die konsensorientierte Politik im Rahmen des Bündnisses für Arbeit, Aus-
bildung und Wettbewerbsfähigkeit geprägt (NAP 1999: 4). Gleichzeitig 
wurde eine Neuorientierung der Arbeitsmarktpolitik vorgenommen, die 
aktiven Maßnahmen Vorrang vor passiven Lohnersatzleistungen gab. Per-
sonen mit spezifischen Hemmnissen (z.B. junge Menschen mit geringer 
Schulbildung bzw. zusätzlichen sozialen Problemen oder ältere Arbeitslose) 
sollten gezielter in Hinblick auf eine Integration in den regulären Arbeits-
markt gefördert werden. Gleichzeitig wurde auch der Chancengleichheit für 
Frauen und Männer eine besondere Rolle im Rahmen der Umsetzung der 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien zugemessen. 

Der Nationale Aktionsplan für das Jahr 2004 stand ganz im Zeichen der 
Umsetzung der Agenda 2010 und der Hartz-Reformen am Arbeitsmarkt. 
Mit der grundsätzlichen Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik in 
Deutschland hat sich auch die Rolle des ESF grundlegend gewandelt. Da 
der Reformprozess noch nicht abgeschlossen ist, ist es zum derzeitigen Zeit-
punkt noch nicht möglich, Aussagen zum Beitrag des ESF im neuen förder-
politischen Kontext zu treffen.  
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Neben dem nationalen Kontext ist der Beitrag der von uns untersuchten 
Förderbereiche vor dem Hintergrund der Europäischen Beschäftigungsstra-
tegie mit ihren übergeordneten Zielen „Vollbeschäftigung“, „Steigerung der 
Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität“, sowie „Stärkung des sozia-
len Zusammenhalts und der sozialen Eingliederung“ zu sehen. Der Bericht 
der „Task-Force Beschäftigung“ (Kok-Bericht) hat darüber hinaus konkrete 
Reformmaßnahmen für Deutschland mit Bezug auf die weitere Umsetzung 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie vorgeschlagen, die dabei in den 
Blick genommen werden sollen. 

Im Einzelnen ergaben sich für die untersuchten Bereiche aus der Perspekti-
ve der Unterstützung der nationalen Politik folgende Resultate: 

• Bei der Vollzeitqualifizierung von Arbeitslosen bestand der Beitrag 
des ESF in der ersten Hälfte der Förderperiode darin, dass insbesonde-
re Personengruppen, die auf Grund fehlender oder zu geringer Vorver-
sicherungszeiten kein Anrecht auf berufliche Weiterbildung im Rahmen 
der nationalen Regelförderung hatten, über den ESF gefördert werden 
konnten. Der ESF hat die nationale Förderung komplementär an Stel-
len ergänzt, an denen diese Personengruppen in der Form mit nationa-
len nicht gefördert worden wären. Nach unserer Schätzung belief sich 
der Anteil der ESF-Förderung an der gesamten Qualifizierung von Ar-
beitslosen im Jahr 2002 auf ca. 6 % (Tabelle KF-2). Gleichzeitig wur-
den gezielt Frauen in Hinblick auf die Integration in den Arbeitsmarkt 
qualifiziert. Nach Angaben des Monitorings waren dies mehr als 40 % 
der Teilnehmenden des Jahres 2003, wobei der Anteil im Jahr 2004 im 
Zuge der Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik auf 23 % zurück-
gegangen ist. Die jährlichen Ausgaben und Teilnehmereintritte sind al-
lerdings auf Grund der Veränderungen im Zuge der Hartz-Reformen in 
der laufenden Förderperiode deutlich zurückgegangen. 

• Bei den berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Maßnahmen 
für Jugendliche ergänzt der ESF die vor allem durch die Bundesagentur 
für Arbeit durchgeführten Maßnahmen mit dem Ziel, Jugendlichen eine 
Berufsausbildung zu ermöglichen. Der Anteil der ESF-Ausgaben an der 
gesamten Arbeitsmarktförderung in diesem Bereich belief sich im Jahr 
2002 auf ca. 4 %. Mit Hilfe des ESF konnten nicht nur rein quantitativ 
„mehr“ Jugendliche gefördert werden. Vor allem die Erprobung neuer 
Ansätze der Vorbereitung dieser Gruppe von Jugendlichen auf eine be-
rufliche Erstausbildung ist unter dem Aspekt des ESF-Beitrages her-
vorzuheben. 

• Mit der Qualifizierung in geförderter Beschäftigung haben die Länder 
in erster Linie die nationale Arbeitsmarktpolitik mit Hilfe des ESF er-
gänzen können, indem die Teilnehmenden an geförderten Beschäfti-
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gungsmaßnahmen zusätzliche Qualifizierungsangebote erhielten. Ziel 
war es, die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitslosen zu erhöhen. Dabei 
stand insbesondere auch die Integration von Langzeitarbeitslosen und 
Personengruppen mit Vermittlungshemmnissen am Arbeitsmarkt im 
Mittelpunkt (Maßnahmen 4 und 5). Der Anteil der ESF-Ausgaben an 
den Gesamtausgaben belief sich nach unseren Schätzungen im Jahr 
2002 auf 3 %. 

Tabelle KF-2 
Ausgaben des ESF und der nationalen Arbeitsmarktpolitik in den Förderbereichen des Fokus-
sierten Ansatzes 

Instrumententyp ESF-Ausgaben a Ausgaben der BA ESF-Anteil 

 In Mill. € in % 

Weiterbildung von Arbeitslosen 425 7.310 6 

Berufsvorbereitung 70 1.960 4 

Qualifiz. in geförderter Beschäf-

tig. 

109 3.508 3 

Existenzgründerförderung 41 1.130 4 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben der BA und des ESF-Monitoring. – aIn die hier 
ausgewiesenen ESF-Ausgaben wurden die instrumententypenspezifischen Ausgaben der Ziel-
3-Länder sowie des ESF-BA-Programms und JuSoPro im Ziel-3- und Ziel-1-Fördergebiet 
einbezogen. In den ESF-Ausgaben im Instrumententyp „Weiterbildung von Arbeitslosen“ sind 
aus rechentechnischen Gründen auch Bagatellfälle (Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen 
für Arbeitslose) enthalten.  

 

• Die durch den ESF geförderten Weiterbildungsmaßnahmen für Be-
schäftigte haben – abgesehen von kleineren Programmen– kein Pen-
dant in der nationalen Arbeitsmarktpolitik in Deutschland. Damit wird 
dieser Aspekt des lebenslangen Lernens ausschließlich durch den ESF 
besetzt. Unter dem Aspekt „Verbesserung der Arbeitsplatzproduktivi-
tät“ und „Investitionen in das Humankapital“ entspricht dieser Förder-
bereich sehr stark den Zielen der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
und steht gleichzeitig in Einklang mit den Empfehlungen aus dem Kok-
Bericht. Die Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte sowie ihre 
Rolle im Rahmen des Gesamtkontextes der Arbeitsmarktpolitik haben 
sich im Zuge der Reformen der letzten Jahre nicht gewandelt. 

• Die Existenzgründungsförderung im Rahmen des ESF auf Bundes- und 
Länderebene ergänzt eine Fülle von Förderangeboten des Bundes, der 
Länder und der Kommunen. Diese sind zu einem großen Teil weniger 
Angebote im Rahmen der Arbeitsmarkt- als der Wirtschafts- und Mit-
telstandspolitik. Die Förderung von Existenzgründungen war nicht Teil 
der Empfehlungen des Kok-Berichts. Und in der Tat existiert bereits 
ein breites Förderangebot, in dem der ESF an einigen Stellen aber noch 
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eine sinnvolle Ergänzung bieten kann. Die ESF-Förderung setzte einen 
Schwerpunkt auf Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit, teilweise 
wurden aber auch mit einem breiteren Ansatz finanzielle Förderung 
und Beratungsangebote für verschiedene Gruppen von Existenzgrün-
dern bereitgestellt. Für die gesamte staatliche Existenzgründungsförde-
rung gibt es keine verlässlichen Schätzungen. Bezogen auf die Existenz-
gründungsförderung des Bundes ergab sich für das Jahr 2002 ein Anteil 
der ESF-Förderung von 4 %. Durch die Hartz-Reformen hat (insbe-
sondere durch den Existenzgründerzuschuss) die Bedeutung der Exis-
tenzgründerförderung im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik des Bundes 
gegenwärtig eine deutlich größere Bedeutung als in der Vergangenheit.  

• Der ESF hat mit seiner Definition von Querschnittszielen ebenfalls 
einen nicht unerheblichen Beitrag zur Umsetzung der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie geleistet. Ohne Zweifel haben vor allem Aspek-
te der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern aber auch Ge-
sichtspunkte der lokalen Entwicklung durch diese Zielsetzungen wichti-
ge Impulse erfahren. Diese – vor allem qualitativen – Wirkungen der 
ESF-Interventionen lassen sich jedoch kaum in quantitativen Relatio-
nen ausdrücken. Zumindest würde der gewonnene Erfahrungsschatz im 
Bereich lokal (und kommunal) ausgerichteter Arbeitsmarktpolitik völ-
lig unterschätzt werden, wenn er an dem 1 % der Mittel des Politikbe-
reiches F festgemacht werden würde. 

• Mit Hilfe der ESF-Förderung konnten in der Tat sowohl auf Bundes- 
als auch auf Länderebene in der Vergangenheit wichtige innovative 
Förderinstrumente entwickelt werden, die später in der einen oder an-
deren Form auch in die Regelförderung aufgenommen wurden. Da es 
sich bei „innovativen Förderinstrumenten“ an sich schon um einen qua-
litativen Aspekt handelt, erweist sich eine quantitative Abschätzung et-
wa der Bedeutung innovativer Fördermaßnahmen nicht als sinnvoll. Im 
nationalen Rahmen existieren etwa mit der freien Förderung auch Mög-
lichkeiten, neue Förderansätze finanziell zu unterstützen. Dennoch hat 
die ESF-Förderung, so kann aus den Ergebnissen dieser Untersuchung 
geschlossen werden, im nationalen Kontext eine bedeutende Rolle als 
„Experimentierlabor“ für neue Ansätze der Arbeitsmarktpolitik.  

D. Der Europäische Mehrwert der Förderung 

Ein zentrales Ziel des vorliegenden Berichts ist es, auf Basis einer fokussier-
ten Untersuchung ausgewählter Förderbereiche aufbauend auf den Nettoef-
fekten der Förderung fundierte Aussagen über den Europäischen Mehrwert 
der ESF-Förderung in Deutschland treffen zu können. Für den Mehrwert 
der Förderung ergeben sich folgende Befunde: 
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• Die ESF-geförderte Vollzeitqualifizierung von Arbeitssuchenden und 
Arbeitslosen hat die Qualifizierung von Arbeitslosen im Rahmen der 
Regelförderung sinnvoll und wirksam ergänzt. Die positive Einschät-
zung resultiert insbesondere auch auf den ermittelten positiven Nettoef-
fekten der Förderung auf Länderebene. Die ESF-Teilnehmenden in 
den Bundesländern hatten im Anschluss an die Teilnahme eine deutlich 
höhere Wahrscheinlichkeit, eine Beschäftigung zu finden.  

• Für die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung von Jugendlichen 
im Rahmen der ESF-Länderförderung weisen die Ergebnisse der Ver-
gleichsgruppenanalysen keine positiven Nettowirkungen aus, obwohl 
die Untersuchungen erhebliche Bruttowirkungen ergaben. Im Urteil 
der befragten Jugendlichen selbst  waren diese Maßnahmen erfolgreich 
und zwar unter dem Gesichtspunkt der anschließenden Aufnahme einer 
beruflichen Erstausbildung wie auch unter dem Aspekt der Erhöhung 
der Beschäftigungsfähigkeit.  

• Für die Qualifizierung im Rahmen geförderter Beschäftigung haben 
die Ergebnisse zu den Bruttowirkungen – wie auch andere Untersu-
chungen zuvor – geringe Integrationsquoten in den ungeförderten Ar-
beitsmarkt offen gelegt. Auf Grund der geringen Bruttowirkungen sind 
keine deutlichen Nettoeffekte zu erwarten. Dennoch kann vermutet 
werden, dass die Förderung bei den Teilnehmenden positive Wirkungen 
in Hinblick auf die langfristige Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
gehabt haben. 

• Für die berufsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahmen zeigen die Be-
funde aus der Vergleichsgruppenanalyse, dass in Bezug auf das Arbeits-
losigkeitsrisiko der Geförderten tatsächlich positive Nettowirkungen 
der Förderung existieren. Gleichzeitig weisen sie aber auch darauf hin, 
dass die subjektiven Einschätzungen bezüglich eines sicherern und inte-
ressanteren Arbeitsplatzes stark mit Inhalt und Qualität der Maßnahme 
variieren. Zudem ergaben die Analysen aus der Halbzeitbewertung, 
dass die Zielgruppenerreichung (Frauen, Ältere und Geringqualifizier-
te) nicht zufrieden stellend war.  

• Hinsichtlich der Wirksamkeit der Existenzgründerförderung im Rah-
men des ESF ergibt sich aus der Analyse der Nettoeffekte auf Bundes- 
und Länderebene ein einheitliches Bild. So wie die vorliegende Unter-
suchung keine signifikanten Effekte der Länderförderung auf die Be-
schäftigung und den Umsatz pro Beschäftigtem ermitteln konnte, wur-
den auch von  der Begleitforschung des IAB zum ESF-BA-Programm 
keine signifikanten Nettoeffekte des Coachings und der Existenzgrün-
derseminare  bezüglich der Überlebenswahrsscheinlichkeit festgestellt. 
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• In Hinblick auf die systemischen Wirkungen insbesondere des Quer-
schnittsziels Gender Mainstreaming, sowie der innovativen Förder-
maßnahmen zeigt sich: Die ESF-Förderung hat in den genannten För-
deraspekten in der deutschen Arbeitsmarktpolitik in qualitativer Hin-
sicht wichtige Impulse gesetzt. 

Insgesamt hat der ESF – trotz des insgesamt eher geringen finanziellen Ge-
wichts im Verhältnis zur nationalen Förderung – im Rahmen der Arbeits-
marktpolitik in Deutschland wichtige Impulse zur Förderung der Human-
ressourcen im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie geleistet. 
Aus den Resultaten sind nicht unmittelbar Schlussfolgerungen für die Zu-
kunft der Förderung abzuleiten. Dafür müssen insbesondere auch die durch 
die Arbeitsmarktreformen in Deutschland geänderten Rahmenbedingungen 
für die ESF-Förderung in den Blick genommen werden. 

IV. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

A. Die zukünftige Rolle des ESF im deutschen Förderkontext 

Aus unseren Untersuchungen schälen sich drei Betätigungsfelder heraus, in 
welchen der ESF künftig eine herausragende Rolle spielen kann und sollte: 

− Die ESF-Förderung eignet sich dazu, die notwendige „soziale Kompo-
nente“ der Arbeitsmarktpolitik zu verkörpern, indem benachteiligte 
Personengruppen an dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse herange-
führt werden.  

− Der ESF ist insbesondere auch dazu geeignet, als Katalysator einer 
Durchsetzung von Maßnahmen zur Anpassung der Einzelnen an die 
wissensbasierte Ökonomie zu fungieren. 

− Der ESF sollte die Förderung des Unternehmergeistes und der unter-
nehmerischen Initiative wirksam unterstützen. 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen werden heute mit gutem Grund stärker 
an ihrem ökonomischen Erfolgs im Sinne ihres Beitrags zur Erhöhung der 
volkswirtschaftlichen Beschäftigung und – allgemeiner – auch zur Wohl-
standssteigerung gemessen. In der Vergangenheit wurde tatsächlich allzu 
häufig nicht nach konkret nachweisbaren Vermittlungserfolgen, geschweige 
denn nach Wirkungen im Sinne „harter“ Evaluationsergebnisse („Nettoef-
fekte“), gefragt. Die Bundesagentur für Arbeit hat hier ihren Kurs nach der 
öffentlichen Diskussion um den problematischen Ausweis von „Arbeits-
vermittlungen“ vor einigen Jahren radikal verändert. Zugleich ist die Eva-
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luationspraxis bei den Hartz-Reformen Ausdruck eines Umdenkens bei den 
politischen Entscheidungsträgern. 

So sehr die Fragen nach Effektivität und Effizienz der präventiven und akti-
ven Arbeitsmarktpolitik auch gerechtfertigt sind, so sollte man doch nicht 
übersehen, dass Arbeitsmarktpolitik auch stets eine soziale Komponente 
beinhaltet. Der ESF sollte in diesem Zusammenhang in Zukunft auch wei-
terhin komplementär und ergänzend zur nationalen Förderung seinen 
Schwerpunkt insbesondere auf die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit 
von benachteiligten Gruppen des Arbeitsmarktes legen. Die kurzfristige 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist in der Regel nicht ausreichend, 
um für diese Problemgruppen eine längerfristig stabile Beschäftigung zu 
sichern. Daher ist es auch weiterhin sinnvoll und notwendig, ergänzend zur 
Förderung im Rahmen von SGB II und SGB III zielgruppenbezogene Qua-
lifizierungsmaßnahmen zu fördern. 

Die ESF-Förderung ist prinzipiell dazu geeignet, eine wesentliche Rolle bei 
der Förderung beruflicher Aus- und Weiterbildung bzw. bei der Humanka-
pitalbildung einzunehmen. Hierbei spielen natürlich wiederum die auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen wie z.B. die gering Qualifizierten 
und Jugendliche mit schlechten Ausbildungschancen eine wichtige Rolle. 
Die Bedeutung der ESF-kofinanzierten Bildungsangebote ist aber keines-
wegs auf diese Segmente des Arbeitskräftepools beschränkt. So richten sich 
berufliche Weiterbildungsangebote für von Arbeitslosigkeit bedrohte Per-
sonen potenziell an einen großen Kreis von Beschäftigten. Nicht zuletzt 
kann ESF-Förderung zur Erhöhung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern beitragen. 

Schließlich ist ein weiteres Gebiet hervorzuheben, auf dem der ESF künftig 
besondere Akzente setzen kann: die Förderung des Unternehmergeistes und 
der unternehmerischen Initiative. Hierbei wären die bestehenden – zum 
Teil bereits recht umfangreichen – Angebote des Bundes und der Länder 
zur Existenzgründungsförderung durch solche originären Komponenten zu 
ergänzen, die zurzeit eher eine periphere Rolle spielen wie z.B. Grün-
der(Innen)coaching und Förderung von Gründer(Innen)netzwerken. 

In der Gesamtschau ergibt sich aus diesen Überlegungen, dass der ESF 
trotz einem veränderten arbeitsmarktpolitischen Umfeld eine erhebliche 
Bedeutung als originäre Ergänzung der nationalen Politik in Deutschland 
besitzt.  

B. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Vor dem Hintergrund unserer Untersuchungen ergeben sich folgende Emp-
fehlungen für die zukünftige ESF-Förderung: 
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Empfehlungen zur gesamten Förderstrategie 

1 Aus den Hartz-Reformen resultiert letztlich eine „Arbeitsmarktpolitik 
aus einem Guss“, die die schnelle und wirksame Integration der Ar-
beitslosen in den ersten Arbeitsmarkt zum Ziel hat. Diese Politik lässt 
aber in Hinblick auf soziale Zielsetzungen, die im Kontext einer Sozia-
len Marktwirtschaft unabdingbar Teil jeder Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik sind, noch Fördermöglichkeiten offen, die nach dem ge-
genwärtigen Stand nur teilweise durch das SGB II abgedeckt werden. 
Die ESF-geförderte Arbeitsmarktpolitik sollte sowohl auf Bundes als 
auch auf Länderebene durch die komplementäre Ergänzung der Ar-
beitsmarktförderung um zielgruppenbezogene Maßnahmen ein Signal 
hinsichtlich der Verantwortlichkeit des Staates für eben diese Ziel-
gruppen aktiver Arbeitsmarktpolitik setzen.  

2 Auch in der kommenden Förderperiode sollte ESF-Förderung sowohl 
auf Bundes- als auch auf Länderebene weiter betrieben werden. In den 
vergangenen Jahren wurde allerdings aufgrund der prekären Haus-
haltslage auf Bundes- und Länderebene die Kofinanzierung zuneh-
mend schwieriger. Daraus ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen 
Konstellationen für die Bundes- und Länderebene jeweils unterschied-
liche Schlussfolgerungen. Auf Bundesebene sollte die Finanzierungs-
grundlage neu überdacht werden, damit die Förderung auf dieser Ebe-
ne weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Europäischen Beschäftigungs-
strategie leisten kann. Auf Länderebene führt kein Weg an einer wei-
terhin engen, sogar zunehmend enger werdenden Verknüpfung mit der 
Bundesförderung vorbei. 

Für die Bundesebene ergeben sich aus unserer Sicht in Hinblick auf die För-
derstrategie des ESF folgende Empfehlungen: 

3 Wünschenswert wäre, wie schon zur Halbzeitbewertung durch die Be-
gleitforschung des IAB zum ESF-BA-Programm und die ESF-
Dachevaluierung empfohlen wurde, ein Sonderprogramm, das auf einer 
neuen Finanzgrundlage aus Steuermitteln des Bundes und Mitteln des 
ESF beruht. Dieses Programm sollte eine spezifische Förderung be-
nachteiligter Gruppen am Arbeitsmarkt zum Ziel haben. 

4 Die Aufteilung der ESF-Mittel auf Bundesebene auf verschiedene Res-
sorts hat sich bewährt und sollte auch in Zukunft weitergeführt werden. 
Dennoch sollte der Schwerpunkt der Förderung auch weiterhin im zu-
künftigen Arbeitsressort liegen. Falls es sich aufgrund der finanziellen 
Haushaltslage als nicht möglich erweist, ein Programm auf einer eigen-
ständigen Finanzgrundlage zu bilden, sollte überlegt werden, ob ein 
ESF-Bundesprogramm, das den Zielsetzungen des ESF entspricht, 
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sinnvoll mit der SGB-II-Förderung verknüpft werden kann. Ein sol-
ches Programm sollte sich hinsichtlich der Zielsetzung (Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit) klar von der Zielsetzung einer schnellen Rein-
tegration in den ersten Arbeitsmarkt abheben, die insbesondere der 
SGB III-Förderung zugrunde liegt. 

5 Ein ESF-Programm im Rahmen der SGB-III-Förderung wäre aus 
unserer Sicht eine prinzipiell mögliche Alternative. Wie die Ergebnisse 
der Begleitforschung des IAB zum ESF-BA-Programm allerdings zei-
gen, würde ein solches Programm durch die Verknüpfung mit der Indi-
vidualförderung der BA mit Steuerungsproblemen zu kämpfen haben. 
Angesichts der knappen Finanzsituation des Bundes wäre dennoch zu 
überlegen, ob man sich nicht auch in der kommenden Förderperiode 
für ein ESF-Programm im Rahmen der  SGB-III-Förderung entschei-
den sollte. Dies stünde durchaus im Einklang mit den Intentionen der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie. 

6 Ein verstärktes Engagement des ESF in arbeitsmarktnahen Bereichen 
wie der Berufsbildung und der Sozialpolitik ist aus unserer Sicht 
durchaus sinnvoll und wünschenswert. Dabei wäre in jedem Fall zu 
prüfen, ob entsprechende Förderprogramme den Zielsetzungen des 
ESF und der Europäischen Beschäftigungsstrategie entsprechen. Die 
Problematik der Kofinanzierung aus Steuermitteln bei einer insgesamt 
schwierigen Haushaltssituation würde dabei aber weiterhin bestehen 
bleiben. 

Für die Länderebene ergeben sich aus der veränderten Gesamtkonstellation 
folgende Empfehlungen: 

7 Die Bundesländer haben, wie unsere Untersuchungen zeigen, die ESF-
Mittel genutzt, um unter den gegebenen sozioökonomischen Rahmen-
bedingungen jeweils eigene Akzente in der Arbeitsmarktförderung zu 
setzen. Dabei konnten durchaus unterschiedliche strategische Ansätze 
in der Förderung umgesetzt werden. Diese Vielfalt der Länderförde-
rung im Rahmen des ESF hat sich als sinnvolle Ergänzung zur Ar-
beitsmarktförderung auf Bundesebene erwiesen, spiegelt die Vitalität 
des deutschen Föderalismus wider und sollte erhalten bleiben. 

8 Eine Ausweitung des Einsatzes eigener Ländermittel im Rahmen des 
ESF kann für die nahe Zukunft angesichts knapper Landeshaushalte 
vor dem Hintergrund, dass die Arbeitsmarktförderung der Länder 
nicht wie beim Bund eine eigene gesetzliche Grundlage hat, nicht er-
wartet werden. Daher spielt die Kofinanzierungsfrage für die zukünfti-
ge Förderung eine wichtige Rolle. 
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9 Eine Kofinanzierung mit Mitteln des SGB III ist durch die Hartz-
Reformen schwieriger geworden. Dennoch gibt es positive Beispiele die 
zeigen, dass die Kofinanzierung von Landesförderung durch SGB III-
Mittel bei einem dezentralisierten Ansatz der Arbeitsmarktpolitik mög-
lich ist. Deswegen ist zu prüfen, ob wirklich alle Möglichkeiten, sinnvoll 
und in Einklang mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie die ESF-
Förderung an SGB III-Förderung anzuknüpfen, schon ausgeschöpft 
worden sind. 

10 Erste Erfahrungen im Anschluss an die Hartz-IV-Reform haben ge-
zeigt, dass die ESF-Förderung der Länder an die Förderung im Rah-
men von SGB II anknüpfen kann. Hier sollte auch weiter nach Mög-
lichkeiten gesucht werden, um die Förderung sinnvoll in qualitativer 
Hinsicht zu ergänzen. 

11 Genauso wie beim Bund sollte auch in der Länderförderung darüber 
nachgedacht werden, ob noch sinnvolle Fördermöglichkeiten jenseits 
der Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinne besehen. Andererseits sollte 
aber auch der Beitrag von Förderalternativen zur Europäischen Be-
schäftigungsstrategie kritisch hinterfragt werden. 

Empfehlungen zu Förderinstrumenten und -systemen 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung, aber auch anderer Untersu-
chungen in dem zu würdigenden Förderfeld – wie etwa in der Begleitfor-
schung des IAB zum ESF-BA-Programm – wurden Vergleichsgruppenana-
lysen durchgeführt, die die zentrale Grundlage für die Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung des Förderinstrumentariums bieten. Im Einzelnen erge-
ben sich dabei Empfehlungen: 

12 Die ESF-geförderte Vollzeitqualifizierung von Arbeitssuchenden und 
Arbeitslosen hat sich als sinnvolle und wirksame Ergänzung zur Quali-
fizierung im Rahmen der Regelförderung erwiesen. Daher sollte die 
Förderung weiter geführt werden. In Anschluss an die Hartz-Reformen 
wurde die Qualifizierung an die neuen Rahmenbedingungen angepasst. 
Welche Wirkungen von der Qualifizierung in Ergänzung zur SGB II-
Förderung ausgeht, konnte noch nicht untersucht werden und sollte 
Gegenstand der Evaluierungen im Rahmen der kommenden Förderpe-
riode sein. 

13 Die Maßnahmen zur  Berufsorientierung und Berufsvorbereitung von 
Jugendlichen im Rahmen der ESF-Länderförderung stehen im Ein-
klang mit den Zielsetzungen der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
zur Förderung Geringqualifizierter und sollte daher weitergeführt wer-
den.  
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14 Für die Qualifizierung im Rahmen geförderter Beschäftigung lassen 
sich aus den Untersuchungen Schlussfolgerungen ziehen, die auch von 
Relevanz für die Qualifizierung in der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung im Rahmen des SGB II sind: So sollte diese Förderung sehr stark 
auf Zielgruppen des Arbeitsmarktes mit multiplen Vermittlungshemm-
nissen konzentriert werden. Wichtig ist weiterhin eine Verknüpfung 
dieser Maßnahmen mit Qualifizierungs- und Betreuungselementen. 
Nicht zuletzt kommt es für die Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit 
der Teilnehmenden gerade in diesem Instrumententyp darauf an, wie es 
gelingt, sinnvolle Praxisbezüge herzustellen. 

15 Berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen bilden, wie bereits zur 
Halbzeitbewertung festgestellt wurde, einen wichtigen Schwerpunkt 
der ESF-Förderung. Für die Zukunft sollte eine gezieltere Fokussie-
rung der Förderung auf Projekte erfolgen, die den inhaltlichen Zielset-
zungen der ESF-Förderung entsprechen, d. h. entweder die Qualifizie-
rung von Frauen, die Höherqualifizierung von Un- und Angelernten 
oder von Projekten, die direkt (über die Vermittlung von Management- 
oder Organisationswissen) die Wettbewerbsfähigkeit von KMU stär-
ken. 

16 Hinsichtlich Existenzgründerförderung empfehlen wir eine Konzentra-
tion der ESF-Förderung auf Bereiche, in denen keine starken Über-
schneidungen mit anderen Förderangeboten existieren. Unter anderem 
bieten sich dabei Gründungsseminare und Coachings zur längerfristi-
gen Stabilisierung von Gründungen an. 

17 Um in Zukunft eine innovative Arbeitsmarktförderung im Rahmen der 
ESF-Förderung zu ermöglichen und voranzutreiben, sind prinzipiell 
zwei Optionen denkbar: So könnte erstens für Innovationen innerhalb 
des Gesamtprogramms eine eigenständige Priorität vorgesehen werden. 
Dieser Politikbereich wäre originär dafür vorzusehen, neue Problemlö-
sungsansätze in den Bereichen der Beschäftigungs-, Arbeitsmarkt- und 
Berufsbildungspolitik zu erproben und die dabei erzielten Ergebnisse 
mainstreamingfähig zu machen. Zweitens wäre in den anderen Prioritä-
ten deutlich das Ziel zu formulieren, dass Innovationen in der prakti-
schen Durchführung aktiver Arbeitsmarktpolitik – also so genannte 
„Praxisinnovationen“ innerhalb der ESF-Regelförderung – auch wei-
terhin zu stimulieren sind. Um beim Mainstreaming von Innovationen 
auch in der Regelförderung einen weiteren Schritt voranzukommen, 
wären auch hier Instrumente vorzusehen, mit denen dies erfolgreich re-
alisiert werden konnte (Einrichtung entsprechender thematischer 
Netzwerke oder auch die gezielte Durchführung von Mean-
streamingforen).  
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Schlussfolgerungen zu den Durchführungs- Verwaltungs- und Begleitsyste-
men 

Hinsichtlich der Durchführungs-, Verwaltungs- und Begleitsysteme des ESF 
wurden beim Update der Halbzeitbewertung nur einige Aspekte noch ein-
mal vertieft untersucht. Über die Ergebnisse der Halbzeitbewertung hinaus 
ergaben sich folgende Schlussfolgerungen: 

18 Die Kofinanzierung der beruflichen Weiterbildung mit privaten Mit-
teln – ob der Unternehmen oder Beschäftigten – hilft dabei, eine effi-
ziente Mittelverwendung sicherzustellen. Gleichzeitig stellt sie in Zei-
ten knapper öffentlicher Haushalte sicher, dass berufsbegleitende Qua-
lifizierung im Rahmen des ESF in nennenswertem Maße gefördert 
wird. Die Mitteilung der Kommission vom 25.04.2003 („Vereinfa-
chungsrichtlinie“, Punkt 1.1) eröffnete für die laufende Förderperiode 
die Möglichkeit privater ESF-Kofinanzierung. Die Evaluierung emp-
fiehlt angesichts der zentralen Bedeutung der berufsbegleitenden Qua-
lifizierung im Rahmen des ESF, weiterhin private Mittel als nationale 
Kofinanzierung anzuerkennen. 

19 Das Monitoringsystem des ESF hat in der aktuellen Förderperiode eine 
deutlich höhere Qualität erreicht. Vor allem die Einführung der In-
strumententypologie und die damit erreichte Vergleichbarkeit der In-
terventionen ist unter dem Gesichtspunkt die Heterogenität der Ar-
beitsmarktförderung beim Bund und in den Ländern hervorzuheben. 
Aktuell liefert das ESF-Monitoring weit gehend valide Informationen 
nicht nur zum finanziellen sondern auch zum materiellen Verlauf der 
Interventionen. Unter dem Aspekt einer effizienten Steuerung des 
Programmverlaufs und einem dadurch zunehmend notwendiger wer-
denden Programmcontrolling wird sich der Stellenwert des Monitoring 
in der kommenden Förderperiode eher erweitern. Dabei zeigen die Er-
fahrungen vor allem im Umgang mit dem Stammblattverfahren, dass es 
unter dem Gesichtspunkt der für ein effektives Programmcontrolling 
erforderlichen Informationen verschlankt werden sollte. Wichtig ist 
dabei, dass seine Einheitlichkeit im Erhebungsprozedere (z.B. Erhe-
bungszeitpunkte, -merkmale und Merkmalsausprägungen) gewahrt 
bleibt, damit seine Daten und Angaben jederzeit auf Ebene des Ge-
samtprogramms zu verlässlichen Informationen aggregiert werden 
können. Weiterhin sollten die bisher getrennt ablaufenden Verfahren 
zur Erfassung des finanziellen und des materiellen Verlaufs zusam-
mengeführt werden, um die Qualität und Validität der Angaben zu er-
höhen. 


